
21.06.2026  1/6

Geldwäscheprävention - Bestellung eines (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten anzeigen
2 .......................................................................................................................................................... 

Voraussetzungen 3 ....................................................................................................................... 
Erforderliche Unterlagen 4 .......................................................................................................... 
Gebühren 5 .................................................................................................................................... 
Rechtsgrundlagen 5 ..................................................................................................................... 
Weiterführende Informationen 5 ............................................................................................... 
Durchschnittliche Bearbeitungszeit 6 ....................................................................................... 



21.06.2026  2/6

Geldwäscheprävention - Bestellung eines
(Gruppen-) Geldwäschebeauftragten
anzeigen
Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Sie unter Umständen
verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene sowie einen
Stellvertreter zu bestellen. Der Geldwäschebeauftragte ist für die Einhaltung der
geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig. Er ist der Geschäftsleitung
unmittelbar nachgeordnet.

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten zählen unter
anderen, dass:

Sie Ansprechpartner der Strafverfolgungsbehörden, der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und für die Aufsichtsbehörde sind,
welche die Einhaltung der Sorgfaltspflichten überprüfen.
Ihnen die Durchführung und Aktualisierung der Risikoanalyse, die Gestaltung
interner Sicherungsmaßnahmen und die Überwachung der Einhaltung von
Sorgfaltspflichten im Unternehmen obliegen.
Sie Verdachtsmeldungen an die Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) abgeben oder Auskunftsersuchen
dieser Stellen beantworten.

Als Mutterunternehmen einer Konzern- bzw. Unternehmensgruppe sind Sie
darüber hinaus nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, einen Gruppen-
Geldwäschebeauftragten sowie seinen Stellvertreter zu bestellen. Dies gilt für
alle Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 GwG.
Der Konzern- bzw. Gruppen-Geldwäschebeauftragte ist für die Einhaltung der
geldwäscherechtlichen Vorschriften im Konzern bzw. der Unternehmensgruppe
zuständig. Der Gruppen-Geldwäschebeauftragte ersetzt nicht die
gegebenenfalls bei den gruppenangehörigen Unternehmen erforderlichen
Geldwäschebeauftragten, sondern nimmt zusätzliche Funktionen wahr.

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Konzern- bzw. Gruppen-
Geldwäschebeauftragten zählen unter anderen, dass:

Sie die Erstellung einer gruppenweit einheitlichen Strategie zur Verhinderung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie deren Koordinierung,
Überwachung und Durchsetzung im Konzern bzw. in der
Unternehmensgruppe sicherstellen.
Ihnen die Schaffung und Durchführung unternehmensübergreifender
verbindlicher Verfahren zur Umsetzung der geldwäscherechtlichen Pflichten
in den gruppenangehörigen Zweigstellen, Zweigniederlassungen und
gruppenangehörigen Unternehmen im In- und Ausland obliegen. Sie dabei für
die jeweiligen Verpflichtetengruppen im Konzern eigene anzuwendende
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der gesamten Gruppe entwickeln und auf
die jeweiligen unterschiedlichen Verpflichteteneigenschaften individuell
anpassen (z. B. eine Strategie für Finanzunternehmen, eine andere für Kfz-
Handel usw.).
Sie über die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten in den
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Zweigstellen, Zweigniederlassungen sowie gruppenangehörigen
Unternehmen im In- und Ausland laufend informieren. In regelmäßigen
Abständen - auch durch Besuche vor Ort – die Einhaltung der
geldwäscherechtlichen Pflichten kontrollieren bzw. notwendige Maßnahmen
treffen, damit diese wirksam umgesetzt werden.

Die Bestellung des (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters
sind der zuständigen Behörde vorab anzuzeigen.

Verfahrensablauf

Als Verpflichteter zeigen Sie die Bestellung eines (Gruppen-)1.
Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters für Ihr Unternehmen
vorab bei der zuständigen Behörde an. Diese Anzeige können Sie auch online
ausfüllen und elektronisch einreichen.
Die zuständige Stelle überprüft Ihre Angaben und fordert ggf. fehlende2.
Nachweise nach. Sie erhalten Hinweise zum weiteren Verfahren und werden
über den Bearbeitungsstatus im elektronischen Postfach im BundID-Konto
informiert.
Sie erhalten eine Abschlussmitteilung über Ihr elektronisches Postfach im3.
BundID-Konto.

Wenn die Person nicht die erforderliche Qualifikation oder Zuverlässigkeit hat,
muss auf Verlangen der Aufsichtsbehörde die Bestellung des (Gruppen-)
Geldwäschebeauftragten oder des Stellvertreters widerrufen und eine neue Person
benannt werden.

Voraussetzungen
Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__2.html)

Gesetzlich anzeigeverpflichtet einen Geldwäschebeauftragten zu
bestellen, sind natürliche oder juristische Personen, die tätig als 1.
Finanzunternehmen, 2. Buchmacher, 3. Spielbanken oder 4. Betreiber
einer Wettvermittlerstelle
Gesetzlich anzeigeverpflichtet einen Gruppen-
Geldwäschebeauftragten zu bestellen sind ausschließlich juristische
Personen, die als Konzern- bzw.
Gruppenmutterunternehmensgesellschaft tätig sind als 1.
Finanzunternehmen, 2. Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland,
soweit sie im Inland gelegene Niederlassungen unterhalten, 3.
Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder
Treuhänder, wenn sie die in § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG bestimmte
Dienstleistungen für Dritte erbringen, 4. Immobilienmakler, 5.
Buchmacher, 6. Spielbanken, 7. Betreiber einer Wettvermittlerstelle, 8.
Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, soweit die
Lagerhaltung in Zollfreigebieten erfolgt

Vertretungsberechtigung
Die anzeigende Person muss Mitglied der Leitungsebene oder
interner/externer (Gruppen-) Geldwäschebeauftragter des Unternehmens
sein.
Der rechtliche Beistand des Verpflichteten darf unter Vorlage der

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__2.html
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Originalvollmacht und Benennung des Gegenstandes die Anzeige ebenfalls
tätigen.
Betriebssitz im Inland
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html)
Der (Gruppen-) Geldwäschebeauftragte und ggf. sein Stellvertreter müssen
ihre Tätigkeit in Deutschland ausüben.
Persönliche Zuverlässigkeit und Qualifikation
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html)
Der (Gruppen-) Geldwäschebeauftragte und sein Stellvertreter müssen die
erforderliche persönliche Zuverlässigkeit und fachliche Qualifikation
nachweisen.
Für die Online-Antragstellung: Registrierung/Anmeldung über die
BundID
(https://service.berlin.de/nutzerkonten/bundid/)
Um den Antrag online stellen zu können, melden sich mit Ihrem BundID-
Konto an. Registrieren Sie sich bei der BundID, falls Sie noch kein BundID-
Konto haben. Die Basisregistrierung mit Benutzername und Passwort ist
dafür ausreichend.

Erforderliche Unterlagen
Anzeige über die Bestellung eines (Gruppen-)
Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters
Die Anzeige ist in Textform möglich, bitte nutzen Sie vorrangig das
angebotene Onlineverfahren.
Nachweise über Anzeigeberechtigung

Nachweis über die Bestellung als (Gruppen-) Geldwäschebeauftragter
oder
Vertrag über die Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen
oder
Nachweise, dass die anzeigende Person Mitglied der Leitungsebene des
Unternehmens ist (z. B Handelsregisterauszug oder
Gesellschaftervertrag) oder
ggf. eine auf den Einzelfall bezogene Originalvollmacht des
vertretenden Rechtsbeistands

Nachweise der Qualifikation
Die zukünftigen (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter
müssen jeweils:

einen tabellarischen Lebenslauf des beruflichen Werdegangs und
ggf. Teilnahmebescheinigungen oder Zertifikate über besuchte
Fortbildungen oder vergleichbare Qualifizierungsmaßnahmen

nachweisen.
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde
(https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/)
Zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird jeweils eine Auskunft
aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer
Behörde (Belegart O) benötigt.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.
Als Verwendungszweck geben Sie bei Beantragung „Bestellung als
Geldwäschebeauftragter nach GwG" an. Empfängerbehörde für den
Nachweis ist die jeweils unter „zuständige Behörden" genannte

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html
https://service.berlin.de/nutzerkonten/bundid/
https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/
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Aufsichtsbehörde, die aktuellen Anschriften finden Sie dort.
Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/)
Zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird jeweils eine Auskunft
aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)
verlangt.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.
Als Verwendungszweck geben Sie bei Beantragung „Bestellung
Geldwäschebeauftragter nach GwG" an. Empfängerbehörde für den
Nachweis ist die jeweils unter „zuständige Behörden" genannte
Aufsichtsbehörde, die aktuellen Anschriften finden Sie dort.

ggf. aktueller Auszug aus dem Handelsregister
(https://www.handelsregister.de/)
Eingetragene Firmen reichen bitte einen aktuellen Auszug aus dem
Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen (GmbH,
AG) reichen den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung ein.

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Geldwäschegesetz (GwG) § 7 Abs. 1 Satz 1 & Abs. 4 Satz 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html)
Geldwäschegesetz (GwG) § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__9.html)

Weiterführende Informationen
Informationen zur Geldwäscheprävention (Senatsverwaltung für
Wirtschaft)
(https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/)
Glücksspielaufsicht für Spielbanken (Senatsverwaltung für Inneres
und Sport)
(https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/weitere-themen/glueck
sspielaufsicht/artikel.103276.php)
Informationen zum Geldwäschegesetz für Verpflichtete des
Glücksspielsektors (Landesamt für Bürger- und
Ordnungsangelegenheiten)
(https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190311-basisinformati
on-gwg-gluecksspielsektor.pdf)
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
(GwG) (Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten)
(https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190204_aua-gwg-gluec
ksspiel-stand-1-2-2019.pdf)
Erste Nationale Risikoanalyse (Bundesministerium für Finanzen)
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschuere
n_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html)
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
(https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html)

https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/
https://www.handelsregister.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__9.html
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/
https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/weitere-themen/gluecksspielaufsicht/artikel.103276.php
https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/weitere-themen/gluecksspielaufsicht/artikel.103276.php
https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190311-basisinformation-gwg-gluecksspielsektor.pdf
https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190311-basisinformation-gwg-gluecksspielsektor.pdf
https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190204_aua-gwg-gluecksspiel-stand-1-2-2019.pdf
https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190204_aua-gwg-gluecksspiel-stand-1-2-2019.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html
https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
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Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldwaeschepraevent
ion/index

https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldwaeschepraevention/index
https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldwaeschepraevention/index

